
 

REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
MITTELTHÜRINGEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Beschluss-Nr. PLV 31/07/22 vom 07.12.2022 
 

der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über den 
 

Entwurf der Einzelhandels- und Zentrenkonzeption der Stadt Gotha 
(2. Fortschreibung) 
 

Mit E-Mail vom 27.10.2022 hat die Stadtverwaltung Gotha der RPG im Rahmen der 2 Fortschrei-
bung den Entwurf der Einzelhandels- und Zentrenkonzeption für die Stadt Gotha zugeschickt und 
ihr die Möglichkeit eingeräumt, eine Stellungnahme abzugeben. Die Stadt verfügt seit dem Jahr 
2005 über diese Konzeption und hat sie im Jahr 2011 bereits einmal überarbeitet. Aufgrund der 
sich insbesondere in den letzten, aber auch derJahren deutlich veränderten Rahmenbedingungen 
wie beispielsweise die coronabedingte Zunahme des Online-Handels oder die fortschreitende Be-
völkerungsentwicklung ist eine erneute Aktualisierung der Konzeption notwendig geworden und 
auch geboten. 
Die Planungsversammlung der RPG hat den vorgelegten Entwurf der Einzelhandels- und Zentren-
konzeption für die 2. Fortschreibung beraten und mit dem Regionalen Einzelhandelskonzept Mit-
telthüringen abgeglichen. Auf dieser Grundlage fasst sie daher folgenden Beschluss: 

1. Die RPG befürwortet den im Rahmen seiner 2. Fortschreibung vorgelegten Entwurf der 
Einzelhandels- und Zentrenkonzeption für die Stadt Gotha. 

2. Es wird angeregt, die Elektrogroßgeräte in der Gothaer Sortimentsliste in das innen-
stadtrelevante Sortiment zu übernehmen. 

Begründung: 

Zu 1.: 
Sowohl mit der Schwerpunktsetzung auf den Schutz der im Entwurf dargestellten und ausgewie-
senen Versorgungsbereiche „Einkaufsinnenstadt“ als A-Zentrum der Stadt wie auch der beiden C-
Zentren „Coburger Platz“ und „Städtischer Hof“ sowie der dementsprechenden Ausgestaltung der 
formulierten Maßnahmen und Handlungsempfehlungen liegt der Stadt eine ausgewogene Kon-
zeption vor, die auch dem Versorgungsauftrag der Stadt zukünftig gerecht werden kann. Hinsicht-
lich ihrer Steuerungsempfehlungen entspricht sie denen aus der Matrix zur räumlichen Einzelhan-
delsentwicklng des Regionalen Einzelhandelskonzeptes Mittelthüringen. 
Die Konzeption ist geprägt von realitätsnahen Annahmen und Prognosen, indem sie im Wesentli-
chen auf den Bestandsschutz setzt, negative Auswirkungen auf die Innenstadt sowie bestehende 
Nahversorgungsstandorte abwehrt und die weiteren Entwicklungen genau drauf ausrichtet. Die 
gegenwärtige Situation, in der sich der Einzelhandel in Gotha trotz der Fehlentwicklungen aus den 
90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegenwärtig befindet, ist nicht zuletzt dieser Schwer-
punktsetzung geschuldet. Auf diese Weise wird die Stadt weiterhin in der Lage sein, ihren mittel-
zentralen Versorgungsauftrag erfüllen zu können. 
Auch die gewählten Ziel-Bindungsquoten werden dieser Aufgabe gerecht. Sie stellen einerseits 
die Orientierung für die zukünftigen Optimierungsmöglichkeiten des Einzelhandels der Stadt dar 
und setzen andererseits keine unrealistischen bzw. negativen Entwicklungsziele. Dabei macht es 
sich auch nicht bemerkbar, dass die Erwartungen hinsichtlich des Kaufkraftzuflusses durch den 
Tourimus und die Pendlerentwicklung möglichwerweise etwas zu optimistisch angesetzt werden. 
Auch konnten die aktuellen Zahlen aus den Jahren 2020 und 2021 nicht überall mit einbezogen 
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werden. Gerade diese beiden Jahre haben nicht nur eine deutliche Veränderung des privaten 
Kaufverhaltens, sondern auch zu einer Veränderung der Angebotsstrukturen aufgezeigt, die auch 
die zukünftige Situation des Einzelhandels maßgeblich mitbestimmen wird. Welche Rolle die ge-
genwärtige Inflation und die Preisentwicklung auf dem Enegiesektor spielen wird, ist ebenfalls 
noch nicht endgültig auszumachen. Doch auch wenn sich die Nachfrrageseite schlechter entwi-
ckelt als in der Konzeption angenommen, verfügt die Stadt damit über ein geeignetes Instrument, 
auch dieser Situation begegnen zu können. 

Zu 2.: 
Die Einordnung der Elektrogroßgeräte (Weißware) zum nicht-innenstadtrelevanten Sortiment stellt 
regelmäßig für Elektro-Einzelhändler an integrierten Standorten immer wieder eine z. T. existen-
zielle Bedrohung dar. Schließlich bedienen sie, wie die großflächigen Anbieter an in der Regel 
nicht-integrierten Standorten, ebenfalls den Bereich Verkauf und Service. Hier stellen diese Berei-
che noch viel wesentlicher die wichtigste Geschäftsgrundlage dar, während die Weißware bei 
großflächigen Anbietern ein Geschäftsbereich neben einer Reihe anderer ist. 

Abstimmungsergebnis: 

Mitglieder gesamt: 23 
Anwesende Stimmberichtigte: 20 
Zustimmung: 20 
Gegenstimmen: - 
Enthaltung: - 

gez. Henning 
Präsident 


